
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen
für Wassersport-Fahrzeuge H 3021/04

1 Risikobeschreibungen

1.1 Versichert ist

nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachstehenden Besonderen Bedingungen die gesetzliche
Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz
und Gebrauch des im Versicherungsvertrag bezeichneten
Wassersport-Fahrzeugs, das ausschließlich zu privaten
Zwecken und / oder zur Vermietung - ohne Berufsbesat-
zung - benutzt wird und dessen Standort im Inland ist.

1.2 Mitversichert ist

a) die persönliche gesetzliche Haftpflicht des verantwort-
lichen Führers und der sonst zur Bedienung des Fahr-
zeugs berechtigten Personen;

b) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Was-
serskiläufern;

c) die gesetzliche Haftpflicht aus dem Mitführen eines
Beibootes mit weniger als 15 m3 Wasserverdrängung
und weniger als 3,68 kW (5 PS) Motorstärke.

1.3 Nicht versichert ist

a) die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers;

b) die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteili-
gung an Motorbootrennen oder bei den damit im Zu-
sammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen;

c) die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder
Führers eines Kraft- oder Luftfahrzeugs wegen Schä-
den, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht
werden.

2 Besondere Bedingungen

2.1 Führerscheinklausel

(1) Ist für das Führen eines Wassersport-Fahrzeugs eine
behördliche Erlaubnis erforderlich, bleibt der Versicherer
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der verant-
wortliche Führer beim Eintritt des Versicherungsfalles nicht
die behördlich vorgeschriebene Erlaubnis besitzt.

(2) Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem
Versicherungsnehmer bestehen, wenn dieser das Vorlie-
gen der Erlaubnis beim verantwortlichen Führer ohne Ver-
schulden annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter
Führer das Fahrzeug geführt hat.

2.2 Kollisionsschäden

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden an Wasserfahrzeugen
sowie sonstigen schwimmenden oder festen Gegenstän-
den, die als Folge eines Zusammenstoßes oder navigato-
rischen Verschuldens eintreten, wenn und soweit ein Kas-
koversicherer zur Ersatzleistung verpflichtet ist.

2.3 Auslandsschäden

(1) Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3 AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus Schadenereignissen in der
ganzen Welt. Die Leistungen des Versicherers erfolgen in
Deutscher-Mark. Die Verpflichtung des Versicherers gilt
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei ei-
nem inländischen Geldinstitut angewiesen ist.

(2) Abweichend von § 3 Ziff. II 1. Abs. 3 AHB ist im Falle der
vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersport-Fahrzeugs
in einem ausländischen Hafen die etwa erforderliche Si-
cherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache
des Versicherungsnehmers.

2.4 Gewässerschäden

a) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biolo-
gischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich
des Grundwassers (Gewässerschäden),

mit Ausnahme von Gewässerschäden

(1) durch Einleiten oder Einbringen von gewässer-
schädlichen Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges
bewußtes Einwirken auf Gewässer.

Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur
Rettung anderer Rechtsgüter geboten ist;

(2) durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen
von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüs-
sen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Ein-
richtungen des Schiffes.

b) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer ge-
richteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.

c) Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegser-
eignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik
oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen.
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.
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